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Erläuterungen zur Eigenerklärung zum Thüringer Vergabegesetz 
gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 ThürVgG 
Für Aufträge staatlicher Auftraggeber sowie Universitäten und ihrer Einrichtungen 

Stand 27.02.2024 

 
I. Versionen der Eigenerklärung 

 
Die Eigenerklärung zum Thüringer Vergabegesetz gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 ThürVgG liegt in 
zwei Versionen vor. Grund dafür ist, dass insbesondere der § 6 ThürVgG unterschiedliche 
Regelungen für zwei verschiedene Auftraggeber-Kreise enthält. So haben staatliche 
Auftraggeber sowie Universitäten und ihre Einrichtungen die Vorgaben des § 6 Abs. 4 
zwingend vorauszusetzen, kommunale sowie sonstige Auftraggeber andererseits müssen 
diese Regelung nicht beachten. Die Definitionen ergeben sich dabei aus § 2 Abs. 1 S. 1, Abs. 
2 und Abs. 3 ThürVgG, das heißt:  

- sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die nicht 
staatliche oder kommunale Auftraggeber bzw. Universitäten und ihre Einrichtungen 
sind, aber dennoch § 55 der Thüringer Landeshaushaltsordnung oder § 31 der 
Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung bzw. § 24 der Thüringer 
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik zu beachten haben,  

- kommunale Auftraggeber, also Gemeinden, Landkreise, kommunale Anstalten, 
Zweckverbände, gemeinsame kommunale Anstalten sowie 
Verwaltungsgemeinschaften und 

- juristische Personen des Privatrechts, die die Voraussetzungen des § 99 Nr. 2 GWB 
erfüllen. 

 
Die Auftraggeber haben den potentiellen Bietern damit die jeweils sie betreffende Fassung der 
Eigenerklärung im Rahmen der Ausschreibungsunterlagen zur Verfügung zu stellen. 
 
Den Auftraggebern wird dringend empfohlen, den Bietern neben dem einschlägigen Formular 
zur Eigenerklärung auch diese Erläuterungen zur Eigenerklärung im Rahmen der 
Ausschreibungsunterlagen zur Verfügung zu stellen. 
 

II. Zwingend auszufüllende Bestandteile der Eigenerklärung 
 
Die Eigenerklärung enthält den folgenden „Wichtigen Hinweis“: „Diese Eigenerklärung ist der 
Vergabestelle mit Abgabe des Angebots vollständig ausgefüllt vorzulegen. Wird keine 
unterschriebene Eigenerklärung abgegeben, wird das Angebot gemäß § 8 Abs. 1 S. 3 
ThürVgG vom Vergabeverfahren ausgeschlossen.“  
 
Das bedeutet, dass die Eigenerklärung zwingend durch den Bieter zu unterzeichnen ist. Die 
Art der „Unterschrift“ ist abhängig von der durch die Vergabestelle gemäß § 8 Abs. 2 S. 1 
ThürVgG bestimmten Form für die Abgabe des Angebots, für die Vorlage von Nachweisen und 
Erklärungen und die Einholung von Zustimmungen nach § 7 Abs. 1 und 3 ThürVgG. Das heißt: 
sind die Unterlagen schriftlich per Briefpost einzureichen, muss die Eigenerklärung händisch 
unterzeichnet werden.  
 
Sind die Unterlagen elektronisch über eine Vergabeplattform einzureichen, sollte die 
Eigenerklärung mindestens in Textform unterzeichnet werden. Das heißt, der Name des 
Bieters muss in das dafür vorgesehene Formularfeld eingegeben bzw. eingetippt werden. 
Ebenfalls akzeptabel ist das Einfügen eines elektronischen Abbilds der Unterschrift des Bieters 
oder eine elektronische Signatur oder Siegelung der Eigenerklärung. Dieses Erfordernis dient 
der Dokumentation, dass der Bieter die Eigenerklärung aktiv zur Kenntnis genommen hat und 
somit signalisiert, sich der Tragweite seines Handelns bewusst und damit vor übereilten 
Handlungen geschützt zu sein. Zusätzlich muss das Konvolut der Angebotsunterlagen in 
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Gänze ihren Absender zweifelsfrei erkennen lassen (z. B. qualifizierte elektronische Signatur 
oder Einreichung der Unterlagen über einen eindeutig verifizierten Account der genutzten 
Vergabeplattform oder auf andere geeignete Art und Weise). 
 
Zudem muss erkennbar sein, wann und im Zusammenhang mit welchem Vergabeverfahren 
der Bieter die Eigenerklärung unterzeichnet hat.  
 
Im Hinblick auf die folgenden ausfüllbaren Felder des Formulars zur Eigenerklärung genügt es 
formal, dass diese Angaben im Zusammenhang mit dem Angebot erkennbar sind:  

- „Vergabenummer“, 
- „Name/Stempel des Bieters“, 
- „Ort“ und 
- „Datum“. 

Das heißt: vergisst der Bieter versehentlich, die vier vorgenannten Informationen auf dem 
Formular zur Eigenerklärung einzutragen, wird er dann nicht von Vergabeverfahren 
ausgeschlossen, wenn sich diese Angaben aus den übrigen Angebotsunterlagen ergeben. 
 
Fehlt die Unterschrift oder wird die Eigenerklärung nicht den Angebotsunterlagen beigefügt, 
gelten die allgemeinen Vorschriften zur Nachforderung von Unterlagen (§ 10 Abs. 1 ThürVgG, 
§ 56 VgV, § 41 UVgO, § 16a VOB/A). Obgleich der plakativ gestaltete Hinweis in der 
Eigenerklärung anderes vermuten lässt, schließt § 8 Abs. 1 ThürVgG eine Nachforderung der 
Eigenerklärung nicht aus. Vielmehr ergibt sich aus dem Wortlaut von § 8 Abs. 1 S. 3 ThürVgG, 
dass die Wertung eines Angebotes nur erfolgen kann, wenn die Eigenerklärung vorliegt. Mit 
"Wertung" ist dabei die inhaltliche Prüfung der Angebote anhand der Zuschlagskriterien 
gemeint, welcher eine Prüfung auf Vollständigkeit der Angebotsunterlagen vorauszugehen 
hat.  
 
Sofern der „Wichtige Hinweis“ ausführt, ein Angebotsausschluss bei fehlender oder nicht 
unterschriebener Abgabe der Eigenerklärung wird auf § 8 Abs. 1 S. 3 ThürVgG gestützt, wird 
hiermit klargestellt, dass der Ausschluss eines Angebots gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 ThürVgG 
unter Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen der VgV, der UVgO und der VOB/A (hier: 
§ 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV, § 42 Abs. 1 Nr. 2 UVgO, § 16a Abs. 5 VOB/A bzw. § 16a Abs. 5 EU 
VOB/A) erfolgt.  
 

III. Bedeutung der einzelnen Inhalte der Eigenerklärung 
 
Die Bieter erklären mit der Unterzeichnung der Eigenerklärung, dass sie alle Anforderungen 
und Verpflichtungen, die aufgrund des Thüringer Vergabegesetzes an sie gestellt werden, bei 
der Ausführung des Auftrags einhalten werden.  
 
Die einzuhaltenden Anforderungen und Verpflichtungen werden in der Eigenerklärung als 
Schlagworte in den Ziffern 1 – 7 dargestellt. 
 
1. „Die Pflicht zur Tariftreue gemäß § 6 Abs. 1 ThürVgG“  
 
Ziffer 1 betrifft die Fälle, in denen Leistungen im Geltungsbereich eines für 
allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrages gemäß Tarifvertragsgesetz oder eines nach 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz anzuwendenden Tarifvertrages vergeben werden sollen.  
 
Hier müssen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des Bieters bei der Ausführung der 
Leistung die Arbeitsbedingungen gewährt werden, die mindestens den Vorgaben desjenigen 
Tarifvertrags entsprechen, an den der Bieter aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 
(AEntG) vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799) oder aufgrund des Tarifvertragsgesetzes vom 25. 
August 1969 (BGBl. I S. 1323) gebunden ist. Dies gilt entsprechend für Beiträge an eine 
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gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien im Sinne des § 5 Satz 1 Nr. 3 AEntG sowie 
für andere gesetzliche Bestimmungen über Mindestentgelte. 

 
2. „Die Pflicht zur Zahlung des für repräsentativ erklärten Tarifentgelts (§ 6 Abs. 4 S. 1 und 

2). Falls keine Bekanntgabe nach § 6 Abs. 4 S. 4 vorliegt oder das Entgelt geringer wäre 
als das Entgelt nach § 6 Abs. 4 S. 5, die Pflicht zur Zahlung eines Entgelts, das mindestens 
1,50 Euro über dem aktuell gültigen gesetzlichen Mindestlohn liegt (§ 6 Abs. 4 S. 5 und 6 
ThürVgG). Dies gilt auch für jedwede eingesetzte Nachunternehmer.“ 

 
Zu Ziffer 2: Vergeben staatliche Auftraggeber sowie Universitäten und ihre Einrichtungen 
öffentliche Aufträge, und liegt für die ausgeschriebenen Leistungen kein für 
allgemeinverbindlich erklärter Tarifvertrag gemäß Tarifvertragsgesetz oder kein nach AEntG 
anzuwendender Tarifvertrag vor, gilt folgendes:  
 
Den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des Bieters müssen bei der Ausführung der 
Leistung das in einem in Thüringen als repräsentativ festgestellten Tarifvertrag1 vorgesehene 
Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten gezahlt und Änderungen des 
Tarifentgelts während der Ausführungslaufzeit des Auftrages nachvollzogen werden (§ 6 Abs. 
4 S. 1 und 2 ThürVgG). 
 
Bzw. 
 
Unterfällt die Leistung keinem als repräsentativ festgestellten Tarifvertrag oder wurde (noch) 
kein repräsentativer Tarifvertrag für die Branche bekanntgegeben, muss der Bieter seinen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung der Leistung ein Stundenentgelt 
zahlen, das mindestens 1,50 Euro (brutto) über dem aktuell gültigen gesetzlichen Mindestlohn 
liegt (§ 6 Abs. 4 S. 5 und 6 ThürVgG). 
 
Nach § 6 Abs. 5 S. 1 ThürVgG fallen Auszubildende, Praktikanten und Teilnehmende an 
Bundes- und Jugendfreiwilligendiensten nicht unter diese Regelung. 
 
3. „Die Anforderungen des § 6 Abs. 5, den Einsatz von Leiharbeitskräften betreffend.“ 
 
Dies bedeutet, dass bei der Auftragsausführung eingesetzte Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmer für die gleiche Tätigkeit mindestens ebenso entlohnt werden müssen, wie 
die im Unternehmen des Bieters beschäftigten vergleichbaren Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Etwas anderes gilt nur, wenn eine Rechtsverordnung mit einer verbindlich 
festgelegten Lohnuntergrenze nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vorliegt (§ 6 Abs. 
5 S. 2 und 3 ThürVgG). 
 
Liegt eine Rechtsverordnung nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz nicht vor, muss den 
eingesetzten Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern bei der Ausführung des 
öffentlichen Auftrages mindestens das unter Ziffer 2 erläuterte Entgelt gezahlt werden. 
 
4. „Die Pflicht zur Entgeltgleichheit nach § 6 Abs. 10 ThürVgG“ 
 
Der Bieter hat seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Auftragsausführung bei 
gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zu zahlen.  
 
5. „Die Notwendigkeit vor dem Einsatz von jedweden Nachunternehmern gemäß § 7 Abs. 1 

ThürVgG die Zustimmung des Auftraggebers einzuholen“ 
 

 
1 Die Liste der als repräsentativ festgestellten Tarifverträge kann beim für Arbeit zuständigen Ministeriums erfragt 

werden – derzeit: Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. 
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Die Vergabebestimmungen gehen grundsätzlich davon aus, dass ein Auftragnehmer die 
Leistungen im eigenen Betrieb auszuführen hat (Eigenleistungsverpflichtung). Daher dürfen 
Leistungen nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers an Nachunternehmer 
übertragen werden.  
 
Dies gilt erst recht, wenn ein Nachunternehmer seinerseits Nachunternehmer beauftragen 
möchte. Auch hierfür ist zuvor die Zustimmung des Auftraggebers einzuholen. 
 
6. „Die Weitergabe der aus dem ThürVgG resultierenden Pflichten an jedweden von mir/ uns 

eingesetzten Nachunternehmer gemäß § 7 Abs. 2 und 4 ThürVgG und damit ein-
hergehend auch meine/ unsere Verpflichtung zur Kontrolle der Einhaltung dieser Pflichten 
durch alle Nachunternehmer“ 
 

Für den Fall des Nachunternehmereinsatzes muss der Bieter:  
 
a) gemäß § 7 Abs. 2 ThürVgG den Nachunternehmern die Bestimmungen zur Beachtung der 

Tariftreue, des Mindestentgelts und Entgeltgleichheit nach § 6 ThürVgG auferlegen und die 
Beachtung dieser Pflichten durch die Nachunternehmer kontrollieren. 

 
b) gemäß § 12 Abs. 2 ThürVgG die Nachunternehmer dazu verpflichten, vollständige und 

prüffähige Unterlagen gemäß § 12 Abs. 1 ThürVgG über die eingesetzten Beschäftigten für 
Kontrollen bereitzuhalten. 

 
c) gemäß § 7 Abs. 4 ThürVgG, 

- bevorzugt kleine und mittlere Unternehmen beteiligen, soweit es mit der 
vertragsgemäßen Ausführung des Auftrags zu vereinbaren ist, 

- die Nachunternehmer davon in Kenntnis setzen, dass es sich um einen öffentlichen 
Auftrag handelt, 

- bei der Weitergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer die Allgemeinen 
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B), bei der Weitergabe von Dienstleistungen 
die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen der 
Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/B) zum Vertragsbestandteil 
machen und 

- den Nachunternehmern keine, insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise, 
ungünstigeren Bedingungen auferlegen, als zwischen den Auftragnehmer und dem 
öffentlichen Auftraggeber vereinbart sind. 

 
d) die Beachtung der in Ziffer 6 a – c genannten Pflichten durch die Nachunternehmer 
kontrollieren. 
 
Die vorgenannten Verpflichtungen gelten unabhängig von der Anzahl der Nachunternehmer 
gegenüber jedem Nachunternehmer.  
 
Sie gelten auch, wenn ein Nachunternehmer seinerseits Nachunternehmer und dieser 
wiederum Nachunternehmer beauftragt, also wenn eine „Nachunternehmerkette“ gebildet 
wird. In diesen Fällen müssen die vorgenannten Pflichten innerhalb der gesamten 
„Nachunternehmerkette“ bis zum letztbeauftragten Nachunternehmer weitergegeben und 
deren Einhaltung kontrolliert werden.  
 
7. „Die Pflicht zur Vorhaltung von Unterlagen durch mich/uns nach § 12 Abs. 1 sowie 

jedweden von mir/uns eingesetzten Nachunternehmer nach § 12 Abs. 2 ThürVgG für Kon-
trollen, auf deren Möglichkeit ich auch meine/unsere Beschäftigten hinweise“ 



 

  Seite 5 von 5 

 
Gemäß § 12 Abs. 1 S. 1 ThürVgG hat der Auftraggeber das Recht, die Einhaltung der 
Vergabevoraussetzungen und Anforderungen des ThürVgG zu überprüfen. 
 
Der Auftragnehmer ist daher verpflichtet, dem Auftraggeber auf dessen Verlangen folgende 
Unterlagen vorzulegen:  

- die Entgeltabrechnungen des Auftragnehmers selbst,  
- die Entgeltabrechnungen all seiner Nachunternehmer,  
- im Falle einer „Nachunternehmerkette“ die Entgeltabrechnungen aller 

Nachunternehmer innerhalb dieser Kette, bis zum letztbeauftragten Nachunternehmer, 
- die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen 

nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ThürVgG und  
- die zwischen dem Auftragnehmer und dem Nachunternehmer abgeschlossenen 

Werkverträge.  
 
Der Auftragnehmer muss seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen 
hinweisen.  
 

IV. Sanktionen 
 
Hält der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer eine oder mehrere der vorgenannten 
Pflichten nicht ein, kann der Auftraggeber folgende Sanktionen verhängen: 
 
1. Vertragsstrafe (§ 13 Abs. 1 ThürVgG)  
 
a) Der Auftraggeber kann für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen eine der 

Verpflichtungen nach den §§ 6, 7 und 12 Abs. 2 ThürVgG2, eine Vertragsstrafe im Sinne 
von § 13 Abs. 1 S. 1 ThürVgG in einer bei Vertragsschluss vorgegebenen Höhe verhängen. 

b) Die Zahlung einer Vertragsstrafe kann auch für Verstöße durch einen vom Auftragnehmer 
eingesetzten Nachunternehmer oder einen Nachunternehmer innerhalb einer 
„Nachunternehmerkette“ anfallen - es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß weder 
kannte noch kennen musste.  

 
Gemäß § 13 Abs. 4 ThürVgG kann der Auftraggeber neben der vorgenannten Vertragsstrafe 
auch Vertragsstrafen aus anderen Gründen sowie sonstige Ansprüche geltend machen. 
 

2. Kündigung (§ 13 Abs. 2 ThürVgG) 
 
Der Auftraggeber ist zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn der 
Auftragnehmer oder dessen Nachunternehmer oder ein Nachunternehmer innerhalb einer 
„Nachunternehmerkette“ die aus dem § 6 ThürVgG3 resultierenden Anforderungen schuldhaft 
nicht erfüllen oder wenn sie schuldhaft gegen die Verpflichtungen der §§ 7 und 
12 Abs. 2 ThürVgG4 verstoßen. 
 
3. Ausschluss von Vergabeverfahren (§ 13 Abs. 3 ThürVgG) 
 
Der Auftraggeber soll den Auftragnehmer für die Dauer von bis zu drei Jahren von 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn der Auftragnehmer gegen die Verpflichtungen aus den 

 
2 Dies entspricht den Ziffern 1 – 7 der Eigenerklärung. 
3 Dies entspricht den Ziffern 1 – 4 der Eigenerklärung. 
4 Dies entspricht den Ziffern 5 – 7 der Eigenerklärung. 
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§§ 6, 7 und 12 Abs. 2 ThürVgG5 verstößt. Gleiches gilt für den Ausschluss von 
Nachunternehmern.  

 
5 Dies entspricht den Ziffern 1 – 7 der Eigenerklärung. 


